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VERFÜGUNG

vom 11. Oktober 2002

Bachenbülach. Nutzungsplanung (Banordnung, Kernzonenplan, Ergänzung)

Genehmigung ( 2 lit. b PBG)

Mit RRB Nr. 1641/1997 wurde die Nutzungsplanung der Gemeinde Bachenbülach ge

nehmigt. Am 17. Juni 2002 beschloss die Gemeindeversammlung Bachenbülach die Teil-

revision der Kemzonenvorschriften sowie die Ergänzung des Detailpians zur Kemzone.

Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der Bau

rekurskommissionen und des Bezirksrates Bülach, beide vom 23. September 2002, kein

Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 3. Oktober 2002 ersucht der Gemeinderat

Bachenbülach um Genehmigung der Vorlage.

Im Kemzonenpian werden neu zwingend einzuhaltende Gestaltungsbaufluchten sowie

Baufluchten, welche eine Unterschreitung des ordentlichen Strassenabstands zulassen,

festgelegt. Die Kemzonenvorschnften wurden auf ihre Aktualität überprüft und wo nötig

überarbeitet.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen ( 5 PBG).

DieBaudirektion verfügt:

1. Die von der Gemeindeversammlung Bachenbülach am 17. Juni 2002 festgesetzte

Teilrevision der Kemzonenvorschriften sowie die Ergänzung des Detailpians zur

Kemzone werden genehmigt.

II. Die Gemeinde Bachenbülach wird eingeladen, Dispositiv Ziffer 1 gemäss § 6 und

89 PBG öffentlich bekannt zu machen.
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ffl. Mitteilung an den Gemeinderat Bachenbülach (unter Beilage von vier Dossiers), an

die Kanzlei der Baurekurskommissionen, an das Verwaltungsgericht und an das

Tiefbauamt, Planverwakung, (unter Beilage von je einem Dossier) sowie an das Amt

für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers).

Zürich, den 11. Oktober 2002 ARV Amt tOr
022003/Ove/Zst Raumordnung und Vermessung

Für den Auszi

hF


